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Norm

ARB1/80 Art7;

AuslBG §1 Abs3;

AuslBG §4 Abs1;

AuslBG §4 Abs3 Z7;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1997/10/01 97/09/0131 6

Stammrechtssatz

Das Recht der Kinder türkischer Arbeitnehmer, sich auf jedes Stellenangebot zu bewerben, die im Aufnahmeland eine

Berufsausbildung abgeschlossen haben, hängt - anders als bei den Familienangehörigen iSd von Art 7 erster Satz

AssozAbk Assozrat Beschluß 1/80 19/09/1980 Türkei - nicht davon ab, daß ihnen die Einreisegenehmigung und

Aufenthaltsgenehmigung zum Zweck der Familienzusammenführung erteilt wurde.
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